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Sicherheitskonzept Elektro; www.swisscom.ch/electro 

Factsheet 003: Sicherheitsnachweis (SiNa) 

Niederspannungsinstallation 
Stand: 14.06.2017 
Nachfolgend ist beschrieben wann ein Sicherheitsnachweis benötigt wird und wer welche 

Verantwortung hat. 

1 Wieso benötigen wir einen Sicherheitsnachweis 

Auf Verordnungsebene ist gefordert, dass der Eigentümer einer elektrischen Installation oder der von 

ihm bezeichneten Vertreter dafür sorgt, dass die Installation jederzeit den Grundlegenden Anforderung 

an die Sicherheit entspricht und das Störungen ausgehende von der Installation vermieden werden. Er 

muss dazu über einen gültigen Sicherheitsnachweis verfügen. Bei Neuinstallationen wird dieser 

Sicherheitsnachweis durch eine fachkundige Person des beauftragten Elektroinstallateur erstellt, bei 

bestehenden Installationen durch ein unabhängiges Kontrollorgan. 

Hier dazu die Auszüge aus den Vorgaben auf Verordnungsebene (SR734.27, NIV): 

• Art. 5 Pflichten des Eigentümers einer elektrischen Installation 

• 1 Der Eigentümer oder der von ihm bezeichnete Vertreter sorgt dafür, dass die 

elektrischen Installationen ständig den Anforderungen der Artikel 3 und 4 entsprechen. 

Er muss auf Verlangen den entsprechenden Sicherheitsnachweis erbringen. 

• Art.24 Baubegleitende Erstprüfung und betriebsinterne Schlusskontrolle 

• 2 Vor der Übergabe an den Eigentümer muss eine fachkundige Person nach Artikel 8 

oder ein Elektro-Kontrolleur/Chefmonteur eine Schlusskontrolle durchführen und in 

einem Sicherheitsnachweis die Ergebnisse dieser Kontrolle festhalten. 

• Art. 35 Nachweis bei der Übernahme der Installation 

• 3 Übernimmt der Eigentümer vom Ersteller eine elektrische Installation mit einer 

Kontrollperiode von weniger als 20 Jahren gemäss Anhang, so veranlasst er innerhalb 

von sechs Monaten eine Abnahmekontrolle durch ein unabhängiges Kontrollorgan oder 

eine akkreditierte Inspektionsstelle und reicht innerhalb dieser Frist den 

Sicherheitsnachweis der Netzbetreiberin und bei Installationen nach Artikel 32 Absatz 2 

dem Inspektorat ein. 

• Art. 36 Periodische Nachweise 

• 1 Die Netzbetreiberinnen fordern die Eigentümer, deren elektrische Installationen aus 

ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt werden, mindestens sechs Monate vor 

Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 bis 

zum Ende der Kontrollperiode einzureichen. 
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• Art. 37 Anforderungen an den Sicherheitsnachweis 

• 1 Der Sicherheitsnachweis muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

• a. Adresse der Installation und des Eigentümers; 

• b. Beschreibung der Installation einschliesslich allfälliger Besonderheiten; 

• c. Kontrollperiode; 

• d. Name und Adresse des Installateurs; 

• e. Ergebnisse der betriebsinternen Schlusskontrolle nach Artikel 24; 

• f. Name und Adresse des Inhabers der Kontrollbewilligung und Ergebnis seiner 

Kontrolle bei Abnahmekontrollen nach Artikel 35 Absatz 3 und periodischen 

Kontrollen nach Artikel 36. 

• 2 Der Sicherheitsnachweis muss von der Person, welche die Kontrolle durchgeführt hat, 

und vom Inhaber der Installationsbewilligung sowie gegebenenfalls vom Inhaber der 

Kontrollbewilligung, unterzeichnet werden. 

2 Sicherheitsnachweis ausstellen und kontrollieren 

Bei Änderungen, Erweiterungen und neuen Installationen erstellt und Unterzeichnet eine fachkundige 

Person des Elektroinstallateurs den Sicherheitsnachweis. Bei bestehenden Installationen das 

unabhängige Kontrollorgan. Der Anlagenbetreiber, bzw. der Anlagenverantwortliche kontrolliert diesen 

formell und stellt sicher, dass bei Sicherheitsnachweisen von Installateuren die unabhängige Kontrolle 

durchgeführt wird. 
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3 Kostenverrechnung für das Erstellen des Sicherheitsnachweises durch Elektroinstallateur 

• Gemäss VSEI-Kalkulation (Auszug 2. Auflage, 2012) sind die Aufwände für das Erstellen des SiNa 

im Stundenansatz (TB C = Auftragsnebenarbeiten) enthalten. 

o Der Unternehmer darf für das Erstellen des SiNa keine zusätzlichen Kosten (Zeit oder 

Arbeitsposition) verrechnen. 

• Normativ hat der Gesetzgeber eine Ausnahme geschaffen. Diese betrifft Servicearbeiten und 

Kleininstallationen (Bundesblatt 2009 Nr.22 3540 bis 3542). 

Diese Arbeiten dürfen maximal 2 h dauern, d.h. die 2 h entsprechen dem auf der Rechnung 

verrechneten Zeitaufwand. Erfahrungen in Zusammenarbeit mit Cablex zeigen, dass nur wenige 

Arbeiten in diese Zeitspanne passen. 

• Um keine Lücke im Bereich der SiNa's zu schaffen sieht das SiKo-Elektro vor das unabhängig der 

Arbeitsdauer ein SiNa erstellt werden muss. 

Sollte die Arbeitszeit (in seltenen Fällen) unter 2 h sein, hat der Unternehmer das Recht die 

Mehrzeit für das Erstellen des SiNa (maximal 30 Minuten) zu verrechnen. 
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Abbildung 1: Berechnung: Sollerlös Regiestunde Elektroinstallateur, Quelle: VSEI-Kalkulation, Auszug 2. Auflage, 2012 
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Abbildung 2: Beschreibung der Leistungen, Quelle: VSEI-Kalkulation, Auszug 2. Auflage, 2012 
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3.1 Beispiele für Service- und Kleinarbeiten 

 

4 Fazit 

• Der Sicherheitsnachweis wird bei Änderungen, Erweiterungen und neuen Installationen durch 

den Elektroinstallateur erstellt und unterzeichnet; 

• In bestehenden Installationen wird der Sicherheitsnachweis durch ein unabhängiges 

Kontrollorgan erstellt und unterzeichnet; 

• In den Objekten Typ C werden die Sicherheitsnachweise durch Swisscom als Anlagenbeteiber 

formell geprüft und archiviert; 

• In den Objekten Typ B werden die Sicherheitsnachweise durch den FM-Provider als 

Anlagenbetreiber formell geprüft und archiviert; 

• In den Objekten Typ A werden die Sicherheitsnachweis durch den Anlagenverantwortlichen des 

FM-Providers formell geprüft und archiviert; 

• Zur Archivierung werden die Sicherheitsnachweise an folgende Adresse gesendet: 

electro.installation@swisscom.com , eine Archivierung in Papierform ist nicht erforderlich. 

• Es muss für jeden Sicherheitsnachweis eines Elektroinstallateurs noch eine unabhängige 

Kontrolle beauftragt werden. 

o Wendet Euch dazu an den SiNa Zuständigen von ISS (Dimitris Imboden, 

Dimitris.Imboden@ch.issworld.com) oder den Anlagenverantwortlichen in Objekten 

Typ A um den entsprechenden Vertragspartner zu beauftragen. Die Kosten für die 

unabhängige Kontrolle geht zu Lasten vom Projekt. 

• Die Kosten für die Schlusskontrolle inklusive Erstellen des Sicherheitsnachweises ist in den 

Regieansätzen der Elektroinstallateure enthalten. 

• Die Periodischen Kontrollen werden von unserem FM-Provider organisiert. 
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